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II. Bioökonomie: Rechtliche Aspekte

1. Einführung

Bioökonomie kann man als politisch geprägten Leitbegriff für eine 
bestimmte Form des Wirtschaftens und als politisches Programm 
(2.) für dessen fortlaufende Realisierung verstehen, die sich in der 
Wirklichkeit schon längst vollzieht und Gegenstand einer intensiven 
und dynamischen Regulierung ist. Zur Reflektion dieser Entwick­
lungen können die Rechtswissenschaften auf verschiedene Weise 
beitragen (3.). Sie können zunächst aufzeigen, welche Vorgaben des 
Verfassungs- und Völkerrechts im weitesten Sinne dem fortlaufen­
den und dynamischen Regulierungsprozess zugrunde liegen und 
nicht als Variable, sondern als Ausgangsbedingungen verstanden 
werden müssen (4.). Die rechtswissenschaftliche Forschung kann 
ferner mit anderen disziplinären Zugängen vor allem zur Diskussion 
und Analyse der laufenden Regulierung beitragen, indem sie die 
Regelungsstränge ordnet, ihre wesentlichen Aussagen erfasst und 
systematisiert (5.). Ein Seitenblick ist dabei auch auf die in jüngerer 
Zeit wichtiger werdende globale Dimension zu werfen (6.). Daraus 
ergeben sich im Überblick Grundlinien und auch Defizite (7.), die 
am Ende zu der Frage führen, ob der Erlass eines eigenständigen 
»Bioökonomiegesetzes« geboten wäre (8.).

2. Bioökonomie als politisches Programm

Bioökonomie ist ein im politischen Umfeld und in den Wissenschaf­
ten entwickelter Begriff. Er wurde von der Europäischen Union 
(EU) und auch in Deutschland aufgegriffen, definiert und mit strate­
gischen Zielen unterlegt. Die Bundesregierung definiert den Begriff 
wie folgt:
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»[…] Bioökonomie umfasst die Erzeugung, Erschließung und Nutzung 
biologischer Ressourcen, Prozesse und Systeme, um Produkte, Verfah­
ren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen 
eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen.«1

Daraus werden in der Bioökonomiestrategie der Bundesregierung 
von 2020 zwei Leitlinien abgleitet:

(1) »Mit biologischem Wissen und verantwortungsvollen Innovationen 
zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Entwicklung«2

(2) »Mit biogenen Rohstoffen zu einer nachhaltigen, kreislauforientier­
ten Wirtschaft«3

Daran schließen sich sechs strategische Ziele an:

1. »Bioökonomische Lösungen für die Nachhaltigkeitsagenda entwi­
ckeln

2. Potenziale der Bioökonomie innerhalb ökologischer Grenzen erken­
nen und erschließen

3. Biologisches Wissen erweitern und anwenden
4. Ressourcenbasis der Wirtschaft nachhaltig ausrichten
5. Deutschland zum führenden Innovationsstandort der Bioökonomie 

ausbauen
6. Gesellschaft einbinden, nationale und internationale Kooperationen 

intensivieren.«4

Man kann die Prägung des Begriffes und die Aussagen zu Leitlinien 
und strategischen Zielen als politisches Programm verstehen, das 
sich in eine Reihe von politischen Prozessen und Themenbereichen 
auf europäischer und deutscher Ebene einreiht. Die früher einset­
zende europäische Strategieentwicklung verfügt über eine breitere, 
in der Sache aber in die gleiche Richtung gehende Programmatik.5

Dabei beschreibt »Bioökonomie« nicht allein einen statischen Zu­
stand des Wirtschaftens unter Zuhilfenahme biologischer Materiali­
en, Prozesse und Systeme, sondern ebenso den Weg dorthin. Prä­
gnant betitelt das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

1 Bundesministerium für Bildung und Forschung 2020: 10.
2 ibid.: 14.
3 ibid.: 15.
4 ibid.: 16.
5 Vgl. Europäische Kommission 2018, COM(2018) 673 final.
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(BMBF) eine seiner Schriften mit »Bioökonomie als gesellschaftli­
cher Wandel«.6

Dieser Wandel ist seit fast zwei Jahrzehnten im Gang und hat eine 
technologische, soziale und ökonomische sowie eine politisch/regu­
latorische Dimension. Zu ihm tragen technologische Innovationen, 
Marktinnovationen und ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel, 
soziale Präferenzen und begleitende Politik- und Regulierungspro­
zesse laufend bei.

3. Ein rechtswissenschaftliches Untersuchungsprogramm

Die praktizierte Bioökonomie, ihre weitere Förderung und Umset­
zung als Wandlungsprozess und das dahinterstehende politische 
Programm werden aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspekti­
ven fördernd und reflektierend begleitet. Die Rechtswissenschaften 
können dazu vor allem im Hinblick auf die zahllosen Rechtsset­
zungs- bzw. Regulierungsprozesse beitragen. Im Sinne einer Rechts­
wissenschaft als Steuerungswissenschaft7 liegt eine wichtige Aufgabe 
der Rechtswissenschaft darin, politische Programme und konkrete 
Regelungsmuster zu betrachten und in den Kontext übergreifender 
normativer Vorgaben zu stellen. Sie kann so den Stand der Verrecht­
lichung und Regelungsbedarfe ausweisen und vor allem die kom­
plexen Entwicklungen systematisierend einordnen sowie auf ihre 
Kohärenz befragen.

Für eine so angelegte rechtswissenschaftliche Analyse gibt es eini­
ge rechtswissenschaftliche Vorarbeiten. Zu nennen ist insbesondere 
der Aufsatz von Grit Ludwig, Wolfgang Köck, Cornelius Tronicke 
und Erik Gawel, der einen »Rechtsrahmen« für die Bioökonomie 
skizziert und im Zusammenhang mit einem BMBF-Forschungsvor­
haben erstellt wurde. Wenngleich die Arbeit aus dem Jahr 2015 
stammt, sind ihre Ausführungen noch aktuell. Methodisch gesehen 
unternehmen die Autorin und die Autoren damit den äußerst sinn­
vollen und in der rechtswissenschaftlichen Forschung etablierten 
Versuch, einen »Rechtsrahmen« für ein neues politisches Programm 
zu erstellen. Im Wesentlichen schildern sie dabei, welche bestehen­

6 Bundesministerium für Bildung und Forschung 2021: 1.
7 Vgl. Martin 2021: 41.
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den rechtlichen Regulierungen oder rechtlichen Gestaltungsfragen 
ein bestimmtes politisches Programm mit sich bringt.

Vor allem ist aber die Untersuchung von Henrike Martin aus dem 
Jahre 2021 zu beachten, die unter dem Titel »Nachhaltige Bioökono­
mie im EU-Recht« den Versuch unternimmt, »faktische Potenziale 
und rechtliche Möglichkeiten zu Regulierung nachhaltiger Biomas­
senutzung in der EU« aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht bestehen­
de Regulierungen, die für die Bioökonomie oder genauer gesagt die 
Biomassenutzung von Belang sind, und prüft deren Vereinbarkeit 
mit dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. Wenngleich sie ähnliche 
Themen wie die Untersuchung von Ludwig u. a. anspricht, verfolgt 
ihre Arbeit einen anderen Ansatz: Sie geht von einem normativen 
Maßstab, nämlich dem der Nachhaltigkeit aus. Daran werden pro­
grammatische Vorstellungen und Regelungen gemessen, die für die 
Bioökonomie von Belang sind. Beide Untersuchungen und weitere 
rechtswissenschaftliche Arbeiten8 erhellen das breite und komplexe 
Arbeitsfeld für die Bioökonomie.

Die Prägung des Begriffs der Bioökonomie und der Strategiepro­
zess haben bisher noch nicht zu einer deckungsgleichen und umfas­
senden Verrechtlichung geführt. Kurz gesagt: Es gibt kein Bioöko­
nomiegesetz. Ob ein solches erstrebenswert wäre, wird am Ende der 
folgenden Ausführungen noch erörtert. Aktuell wird das Feld der 
Bioökonomie durch eine Reihe von Regulierungsprozessen zu Teil­
bereichen beherrscht, die im Einzelnen systematisiert und bewertet 
werden sollen. Zuvor ist aber als Orientierung herauszuarbeiten, 
welche übergreifenden normativen Aussagen der Bioökonomie und 
ihren Wandlungsprozessen einem Rahmen geben. Daneben verdient 
aber auch die internationale Dimension eine weitergehende Betrach­
tung.

8 Siehe z. B. Salzborn 2022 und die Arbeiten zum Ressourcenschutzrecht von 
Sanden 2015 und Bodle et. al. 2021.
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4. Der konstitutionelle Rahmen der Bioökonomie als 
übergreifende normative Orientierung

Bevor die bestehende und zukünftige Gesetzgebung auf dem Feld 
der Bioökonomie betrachtet werden kann, ist es notwendig, den 
verfassungsrechtlichen Rahmen dafür zu umschreiben.

4.1 Europäisches und deutsches Verfassungsrecht und 
Völkerrecht

Dazu gehören grob gesagt die deutschen und europäischen Grund­
rechte, eine Reihe von Staatszielbestimmungen und Grundsätze. Er­
gänzend kommen völkerrechtliche Vorgaben in Betracht, die zwar 
keinen Verfassungsrang genießen, aber auf verschiedene Weise bei 
der Regulierung Beachtung finden müssen und im Regulierungspro­
zess ebenfalls nicht hinterfragt, sondern vorausgesetzt werden.

4.2 Grundrechte und die sozialen Rechte im Völkerrecht

In einer Betrachtung im Einzelnen sind hier die schon erwähnten 
Grundrechte zu nennen, die bioökonomische Aktivitäten fördern 
und gleichzeitig aus anderer Sicht auch beschränken können. Zu 
diesen Individualrechten sind aber – wenngleich nicht mit verfas­
sungsrechtlichem Rang aber doch als Völkerrecht – besonders auch 
im deutschen Kontext eher weniger ausgeprägte soziale Rechte zu 
nennen, die sich auf globaler Ebene vor allem im Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte finden, und 
der u. a. in Art. 11 Abs. 2 ein Recht auf Nahrung vorsieht. Ebenso 
wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten gehört auch die Bundesrepu­
blik Deutschland dem Pakt an, der die Mitgliedstaaten nicht nur 
verpflichtet, die aufgeführten Rechte im Inland zu verwirklichen, 
sondern auch ihre Verwirklichung in anderen Vertragsstaaten zu 
unterstützen. Dieses Recht auf Nahrung spielte im Hinblick auf 
die durch die Biomasseerzeugung bewirkte Verdrängung der bäuer­
lichen Nahrungsmittelproduktion in einigen Teilen der Welt eine 
gewichtige Rolle in der öffentlichen Diskussion.
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4.3 Der europäische Grundsatz der Nachhaltigkeit

Daneben ist hier insbesondere der europäische Grundsatz der Nach­
haltigkeit zu nennen, der sich so ausdrücklich in Art. 3 Abs. 3 und 
Abs. 5, Art. 21 Abs. 2 d und f des Vertrages über die Europäische 
Union und in Art. 11 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europä­
ischen Union findet und nicht nur für das interne, sondern auch 
das auswärtige Handeln der Europäischen Union gilt. Der auf in­
ternationaler Ebene entwickelte Grundsatz der Nachhaltigkeit sieht 
vor, dass sich wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Umwelt­
schutz gegenseitig stützen sollen und dass dabei die Interessen nach­
folgender Generationen Beachtung finden müssen. Wenngleich die 
rechtsdogmatische Einordnung und der weitere konkrete Inhalt des 
Nachhaltigkeitsgrundsatzes noch Gegenstand intensiver rechtswis­
senschaftlicher Diskussionen sind, ist doch unbestritten, dass es sich 
hier nicht lediglich um einen rechtlich unverbindlichen Programm­
satz, sondern durchaus um eine anwendbare Norm handelt, deren 
Einhaltung allerdings der europäische Gerichtshof nur in ganz en­
gen Grenzen überprüfen könnte.

Die Inhalte des Nachhaltigkeitsgrundsatzes sind vielfältig und 
nicht abschließend geklärt. Sie können hier nicht in ihren Einzel­
heiten entfaltet werden.9 Immerhin lässt sich erkennen, dass der 
Grundsatz der Nachhaltigkeit neben substantiell-sachlichen Einzel­
aussagen auch ein Gebot für die Verfahrensweisen im politischen 
Prozess des Wandels enthält, zu denen unter anderem Beteiligung 
und eine Folgenabschätzung gehören. In substantiell-sachlicher 
Hinsicht spricht der Grundsatz der Nachhaltigkeit für die Förderung 
der Bioökonomie als Teil der wirtschaftlichen Entwicklung, mahnt 
aber auch zur Sicherung der sozialen Entwicklung unter Berücksich­
tigung möglicher Rückschritte durch die Verdrängung etablierter 
traditioneller Wirtschaftsformen in der Landwirtschaft und zur Ge­
währleistung des Umweltschutzes insbesondere im Hinblick auf den 
durch die Biomasseproduktion verursachten Landnutzungswechsel.

9 Vgl. ausführlich Martin 2021: 45 ff.
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4.4 Das deutsche Staatsziel des Schutzes der natürlichen 
Lebensgrundlagen, Art. 20a des Grundgesetzes

Aus dem deutschen Verfassungsrecht ist insbesondere auf den durch 
Art. 20 a des Grundgesetzes angesprochenen Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen des Menschen hinzuweisen. Seine Bedeutung für 
die Bioökonomie ist wiederum zweifach: Einerseits können der 
Übergang zu Bioenergie und Biomaterialien zum Schutz dieser Le­
bensgrundlagen beitragen. Andererseits kann ihre Produktion Land­
nutzungswechsel verursachen, die problematisch sein können.10

4.5 Die Aufgabe der Konkretisierung – auch jenseits der 
gerichtlichen Durchsetzung

Die hier in Rede stehenden Normen sind allesamt abstrakt und 
mehr noch: Sie können bei den mit der Bioökonomie verbundenen 
Interessenkonflikten in verschiedene Richtungen weisen. Beispiels­
weise mögen Grundrechte und der Grundsatz der Nachhaltigkeit 
einerseits die Nutzung biologischer Materialien und die Biomasse­
produktion stützen, andererseits aber auch zu einer Begrenzung ab­
träglicher Folgen für Umwelt und soziale Interessen mahnen.

Im Hinblick auf diese Art von Vorgaben stehen Regelsetzung, 
Rechtsanwendung und der kontrollierenden Rechtsprechung jeweils 
eigene, voneinander getrennte und weitreichende Interpretations­
spielräume zu. Dass mit den genannten Normen Regelungen der 
Bioökonomie oder gar das Unterlassen einer gesetzlichen Regelung 
vor Gericht erfolgreich angegriffen werden könnten, erscheint kaum 
wahrscheinlich.

Auf der anderen Seite zeigt der Beschluss des Bundesverfas­
sungsgerichts zum Klimaschutz, wie in einer beachtlichen Konkre­
tisierungsleistung Grundrechte und die Staatszielbestimmung des 
Art. 20a des Grundgesetzes auf eine Regulierung wirksam zur An­
wendung gebracht werden können.11 Es ist deswegen durchaus an­
gebracht, die wesentlichen verfassungsrechtlichen und völkerrechtli­
chen Vorgaben als Grundlage für die weiteren Erörterungen kurz 

10 Vgl. Gärditz 2023, insbes. Rn. 2 f., 11 ff., 55 ff.
11 Vgl. Bundesverfassungsgericht 2021.
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darzustellen, ohne allerdings den Anspruch erheben zu können, ihre 
diversen potentiellen Aussagegehalte im Hinblick auf verschiedene 
Aspekte der Bioökonomie auch nur ansatzweise vollständig zu erfas­
sen.

Sinnvoll ist eine Betrachtung außerdem, weil sich die Bedeutung 
dieser verfassungsrechtlichen und völkerrechtlichen Vorgaben nicht 
in ihrer recht fernliegenden Anwendung durch Gerichte erschöpft. 
Viel eher entfalten diese verfassungs- und völkerrechtlichen Vorga­
ben ihre Wirkung als Orientierung für die Regulierung. Ebenso ist 
eine rechtswissenschaftliche Betrachtung angebracht, um – durch­
aus auch sektorspezifisch – eine Konkretisierung der Vorgaben zu 
skizzieren und Konkretisierungsdefizite aufzuzeigen. Das eingangs 
geschilderte Werk Martins kann beispielhaft als ein solcher rechts­
wissenschaftlicher Beitrag verstanden werden.

5. Das komplexe Umfeld der Regulierung der 
Bioökonomie im Überblick

Wie ausgeführt wurde, ist die Bioökonomie im Recht – etwa durch 
ein Bioökonomiegesetz – weder begrifflich noch systematisch ausge­
prägt. Es gibt aber eine Fülle von Regeln, die für die Bioökonomie 
im weitesten Sinne Bedeutung haben. Im Sinne einer Systembildung 
haben Ludwig u. a. schon früh den Versuch unternommen, das rele­
vante Recht über die einschlägigen Rechtsgebiete zu erschließen und 
zu ordnen. In ihren Ausführungen weisen sie mit den Begriffen eines 
»engeren« bzw. »weiteren« Bioökonomie-Rechts zutreffend darauf 
hin, dass für eine Skizzierung eine breite Auswahl von Normen in 
Betracht kommen, die mehr oder weniger eng und spezifisch mit As­
pekten der Bioökonomie zusammenhängen. Ein solcher Überblick 
ist schwer zu ordnen. Als erste Annäherung kommt eine Ordnung 
nach den verschiedenen Aktivitäten, etwa Biomasseproduktion, Ver­
marktung, Wiederverwendung und Entsorgung, in Betracht. Dane­
ben und im Hinblick auf die im nächsten Schritt erfolgende Analyse 
der funktionalen Elemente (vgl. Abschnitt 6 »Die Globale Dimen­
sion«) sind aber auch schon mögliche Funktionen der einzelnen 
Regelungselemente in den Blick zu nehmen.
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5.1 Biomasseproduktion und Landwirtschaftsrecht

Ein erster Rechtsbereich betrifft die Produktion der in der Bioöko­
nomie eingesetzten Biomasse. Diese wird weitgehend vom Land­
wirtschaftsrecht, insbesondere den Regulierungen unter der EU 
Agrarpolitik bestimmt.12 Es ist darauf hinzuweisen, dass Agrarrecht 
und Agrarumweltrecht auf deutscher und europäischer Ebene öko­
logische und soziale Aspekte aufgreifen und steuern können. Zu 
einem geringeren Anteil geht es hier auch um die Holzproduktion 
und ihre Regelung.13 In Anbetracht des internationalen Handels mit 
Holz und Agrarprodukten wird darauf hingewiesen, dass hier auch 
die Regelungen über die Importe in Betracht kommen.14

5.2 Bioenergie – die energetische Dimension der Bioökonomie

Ein weiterer zentraler Regelungskomplex betrifft die energetische 
Nutzung von biologischem Material und wird oft mit dem Stichwort 
der »Bioenergie« zusammengefasst. Mechanismen zur zunehmen­
den Verwendung von Biomasse und Regelungen zur Sicherstellung 
von Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind hier besonders ausge­
prägt.15

5.2.1 Die EU-Richtlinie zur erneuerbaren Energie

Die Entwicklungen werden wesentlich durch das EU-Recht, insbe­
sondere die Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen geprägt.16 Europäisches Par­
lament und der Rat haben sich im März 2023 auf eine Änderung 
der Richtlinie mit wesentlich verschärften Vorgaben und Anforde­
rungen geeinigt.17 Die Richtlinie umfasst Regelungen für verschiede­
ne Energieformen, darunter insbesondere Heizenergie, Elektrizität 

12 Vgl. Ludwig et al. 2015: 46; Martin 2021: 169 ff.
13 Vgl. ibid. 2015: 44 f.
14 Vgl. ibid. 2015: 47, vgl. auch Abschnitt 6. (»Die globale Dimension«).
15 Vgl. Martin 2021: 178 ff.
16 Vgl. Erneuerbare-Energien-Richtlinie: 82 ff.; siehe zur Entwicklung: Europäi­

sches Parlament 2023, Kurzdarstellung: Erneuerbare Energien.
17 Vgl. Rat der Europäischen Union 2023, Pressemitteilung vom 30. März 2023.
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und Kraftstoffe. Sie schreibt wesentlich einen steigenden Anteil von 
erneuerbarer Energie am Energiemix der EU vor und enthält eine 
Fülle weiterer Vorgaben für die Nachhaltigkeit der Produktion, so­
wie Verteilung und Vermarktung. Sie wird in Teilbereichen durch 
weitere Rechtsakte ergänzt. Zu diesen weiteren Rechtsakten zählt et­
wa auch die EU-Kraftstoffqualitätsrichtlinie.18 In Deutschland wurde 
das europäische Regelwerk separat für verschiedene Bereiche umge­
setzt.

5.2.2 Umsetzung in Deutschland für den Elektrizitätssektor durch das 
EEG

Die Vorgaben der Richtlinie für die Elektrizität sind in Deutsch­
land durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz umgesetzt worden, das 
kürzlich novelliert wurde.19 Ergänzend regelt in Deutschland die 
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung20 die nachhaltige Her­
stellung der Biomasse.

5.2.3 Deutsche Umsetzung für den Verkehrssektor

In den Verkehrssektor hat die Bioökonomie schon seit längerer Zeit 
Einzug gehalten. Biokraftstoffe machen einen zunehmenden Anteil 
des Kraftstoffverbrauchs aus und treiben Personenkraftwagen, Last­
wagen, aber auch Eisenbahnen, Schiffe und Flugzeuge an. Dabei 
spielen Bioethanol, Biodiesel oder Biogas eine große Rolle. Diese 
kontinuierlich weiterschreitende Entwicklung wurde wesentlich von 
der schon erwähnten Erneuerbare-Energien-Richtlinie der Europä­
ischen Union bestimmt. Für den Bereich der Kraftstoffe werden 
diese Regelungen durch die schon erwähnte EU-Kraftstoffqualitäts­
richtlinie ergänzt. In Deutschland ist die Richtlinie durch das Bun­
des-Immissionsschutzgesetz und seinen § 37a umgesetzt worden.21 

Die Vorschrift verpflichtet Unternehmen der Mineralölwirtschaft, 
die Treibhausgasemissionen der in den Verkehr gebrachten Gesamt­
menge von fossilem Kraftstoff kontinuierlich weiter zu senken.

18 Vgl. Richtlinie über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen: 58.
19 Vgl. EEG.
20 Vgl. BioSt-NachV.
21 Vgl. BImSchG.

Peter-Tobias Stoll

44

https://doi.org/10.5771/9783495992081-35 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495992081-35
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Diesem Gebot der vermehrten Nutzung von Biomasse in Form 
von Biokraftstoffen steht auf der anderen Seite eine Regelung 
zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit gegenüber. Diese Themen 
spricht bereits die Richtlinie an. Zusätzlich kommt die erwähnte 
Richtlinie über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen zur 
Anwendung. Im deutschen Recht entspricht ihr die Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung.22 Mit der Pflicht zur kontinuierlichen 
Anhebung des Anteils von Kraftstoffen aus Biomasse ist in diesem 
Bereich sehr viel deutlicher als in anderen Bereichen ein rechtliches 
Gebot ausgeformt, zu einer Bioökonomie überzugehen. Andererseits 
werden auch die Nachhaltigkeitsaspekte sehr viel ausführlicher gere­
gelt. Die komplexen Regelungen betreffen zwei Aspekte: die Nach­
haltigkeit und die Treibhausgaseinsparungen.

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit geht es in den Regelungen 
hauptsächlich um die mit der Biomasseerzeugung für Kraftstoffe 
einhergehenden Bodennutzungskonflikte. Die Regelungen sehen ge­
sondert für die landwirtschaftliche bzw. forstwirtschaftliche Erzeu­
gung vor, dass die Biomasse nicht von besonders schützenswerten 
Flächen oder Ökosystemteilen stammen darf und bezieht sich inso­
weit u. a. auf Wälder, Moore, Feuchtgebiete, Naturschutzgebiete und 
bestimmte Formen von Grünland. Bezüglich der Treibhausgasein­
sparung müssen bestimmte Mindestwerte erreicht werden, die sich 
aus dem Vergleich mit fossilen Kraftstoffen ergeben.

Schließlich finden sich Regeln zum Schutz der Produktion von 
Nahrungsmitteln, die der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit 
Rechnung tragen. In der Erneuerbare-Energien-Richtlinie ist zudem 
eine Berichtspflicht der Europäischen Kommission zur Nachhaltig­
keit des Biomasseanbaus einschließlich der sozialen Dimensionen 
vorgesehen.

5.3 Die stoffliche Nutzung von Biomaterialien

Noch komplexer angelegt sind die Regelungen für die Bioökonomie, 
wenn es um die stoffliche Nutzung von Biomaterial geht. Hier geht 
es nicht nur um die Beschaffenheit der Produkte, sondern ebenso 
um Verpackung, Vermarktung, insbesondere Kennzeichnung, Ver­

22 Vgl. Biokraft-NachV.
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wertung und Entsorgung. Damit ist der gesamte Lebenszyklus eines 
Produkts angesprochen. Wesentliche Leitvorstellung dabei ist die 
Kreislaufwirtschaft.23 Dabei geht es primär um Biokunststoffe24, aber 
auch um Verpackungen25 und um Kunststoffeinwegartikel.26

5.3.1 Öko-Design

Eine zentrale Bedeutung für die Bioökonomie im Bereich der stoff­
lichen Nutzung von Biomasse hat die Regelung des Öko-Designs 
von Produkten. Sie hat ihren Ursprung in der Ökodesign-Richtlinie, 
die aus dem Jahre 2009 stammt und Anforderungen für die umwelt­
gerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte festlegt.27 

Wesentliche Bedeutung hat die Richtlinie unter anderem deshalb, 
weil sie erstmals eine Produktlebenszyklus-Betrachtung einführte. 
Die Kommission beabsichtigt, die Richtlinie durch eine Verordnung 
abzulösen, die nunmehr für alle Produkte gelten soll.28 Das europäi­
sche Parlament hat dazu bereits eine Position definiert.29 In dem 
Entwurf der Kommission werden Ökodesign-Anforderungen aufge­
stellt, zu denen unter anderem auch die Energie- und Ressourcen­
effizienz der Produkte, ihr Rezyklatanteil, die Wiederaufarbeitung 
und das Recycling, die Verringerung des CO2- und des Umweltfuß­
abdrucks und die Menge der durch das Produkt voraussichtlich 
entstehenden Abfallstoffe gehört.30

Wenngleich der Entwurf der Verordnung kaum ausdrücklich auf 
die Bioökonomie Bezug nimmt, kommt ihm doch gerade wegen der 
geschilderten Anforderungen große Bedeutung zu. Die Ausweitung 

23 Vgl. Europäische Kommission 2020, COM(2020) 98 final. Sie hebt die Unter­
stützung des nachhaltigen, kreislauforientierten biobasierten Sektors durch Um­
setzung des Aktionsplans für Bioökonomie hervor, vgl. Abschnitt 4.3 (»Der 
europäische Grundsatz der Nachhaltigkeit«).

24 Vgl. Europäische Kommission 2022, COM(2022) 682 final; siehe auch Martin 
2021: 139 ff.

25 Vgl. Europäische Kommission 2022, Pressemitteilung vom 30. November 2022; 
Europäische Kommission, COM(2022) 677 final.

26 Vgl. Einwegkunststoff-Richtlinie. Diese wurde in Deutschland mit der Einweg­
kunststoffverbotsverordnung umgesetzt.

27 Vgl. Ökodesign-Richtlinie.
28 Vgl. Europäische Kommission 2022, COM(2022) 142 final.
29 Vgl. Europäisches Parlament 2023, Pressemitteilung vom 12. Juli 2023.
30 Vgl. Europäische Kommission 2022, COM(2022) 142 final, zu Art. 1 Abs. 1.
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des Anwendungsbereichs der Ökodesign-Regelung und ihr Inhalt 
entsprechen einer in der Literatur erhobenen Forderung.31

5.3.2 Die vorgeschlagene Verpackungsverordnung und die 
Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie

In ähnlicher Weise will die EU auch die bisher geltende Richtlinie 
über Verpackungen und Verpackungsabfälle durch eine Verordnung 
ersetzen, die ein Gebot zur Vermeidung von Verpackungsabfällen 
und zum Einsatz von Mehrwegverpackungen und Formen der Wie­
derbefüllung vorschreibt. Weiterhin soll die Neuregelung die Recy­
clingfähigkeit und den Rezyklateinsatz fördern und ein Hersteller­
register vorsehen.32 Schließlich hat die Kommission jüngst einen 
Vorschlag zur Änderung der Abfallrahmenrichtlinie vorgelegt, der 
das Regelwerk im Einklang mit dem Europäischen Green Deal und 
dem Kreislaufwirtschaftsplan weiterentwickeln und dabei besonders 
Vorschriften zu Textilabfällen und zu Lebensmittelabfällen einfüh­
ren soll.33

5.4 (Indirekte) Treiber für den Wandel zur Bioökonomie

Zusätzlich gibt es eine Reihe von rechtlichen Randbedingungen, die 
zwar nicht unmittelbar die verschiedenen Formen der Bioökonomie 
ansprechen, aber als Treiber für deren weitere Umsetzung wirken 
oder wirken können und zum Teil als »Bioökonomierecht im wei­
teren Sinne« bezeichnet worden sind. Dazu gehört in erster Linie 
das gesamte Klimarecht, dass eine Substitution fossiler Rohstoffe 
durch Formen der erneuerbaren Energie vorsieht und damit Anreize 
zum Einsatz der erneuerbaren Energien und dabei insbesondere 
der Bioenergie schafft. Eine ähnliche Wirkung wird dem Chemikali­
enrecht und dem Kreislaufwirtschaftsrecht34 zugesprochen. Zudem 
wird darauf hingewiesen, dass das Vergaberecht in der Zukunft sol­

31 Vgl. Martin 2021: 424.
32 Vgl. Europäische Kommission, COM(2022) 677 final; siehe auch Umweltbun­

desamt 2022.
33 Vgl. Europäische Kommission, COM(2023) 420 final.
34 Vgl. Ludwig et al. 2015: 50 f.
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che Regelungen zur Förderung der Bioökonomie vorsehen könnte. 
Ergänzend wird auf die Regelungsbereiche des Steuer- und Subventi­
onsrechts hingewiesen.35

5.5 Zum Schluss: Der rechtliche Rahmen für Innovation und 
Wandel

Im Sinne der mit der Bioökonomie angesprochenen Dimension 
des Wandels zählen zum Bioökonomierecht aber auch alle Regeln, 
die diesen Wandlungsprozess mit seinen technologischen und wirt­
schaftlichen Innovationen und seinen sozialen und politischen Pro­
zessen ausmachen. Damit ist eine breite Auswahl von Rechtsregeln 
angesprochen.

Dazu gehören die rechtlichen Regelungen, die die Umfeldbedin­
gungen technologischer Innovationen von der Forschung und Ent­
wicklung bis hin zum Schutz des geistigen Eigentums und der Zulas­
sung von entsprechenden Produkten und Verfahren betreffen.

Neben den zahlreichen rechtlichen Mechanismen, die bei wirt­
schaftlichen Innovationen eingreifen, gehört dazu auf einer poli­
tisch-regulativen Ebene außerdem die Begleitung solcher Innova­
tionsprozesse durch Formen der Innovationsförderung – wie sie 
in der Strategie der Bundesregierung angesprochen ist – und die 
aufmerksame und sachverständige Begleitung neuer Entwicklungen 
und ihre Auswirkungen – für die die Bundesregierung 2009 den Bio­
ökonomierat eingerichtet hat.36 Schließlich sind Folgenabschätzun­
gen auf Regulierungsebene zu nennen.37 Hinzuweisen ist auch auf 
die oben erwähnte Berichtspflicht der Kommission zur Nachhaltig­
keit der Biomasseproduktion im Bereich der erneuerbaren Energien.

6. Die globale Dimension

Die Diskussion über rechtliche Aspekte der Bioökonomie wird über­
wiegend aus einer deutschen bzw. europäischen Perspektive geführt. 

35 Vgl. Martin 2021: 369 ff.
36 Vgl. Bioökonomierat 2023.
37 Vgl. dazu ausführlich Martin 2021: 56 ff.
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Dabei steht im Vordergrund, wie der Wandel zu einer Bioökonomie 
in Deutschland oder der EU geregelt werden soll. Es darf aber nicht 
vergessen werden, dass sich unter den Bedingungen einer offenen 
Weltwirtschaft die Herstellung und Nutzung biologischer Materia­
lien in einer starken internationalen wirtschaftlichen Verflechtung 
vollzieht.38 Die europäische Union bzw. Deutschland beziehen viel­
fach Materialien und Biomasse aus anderen Staaten. Die Nachfrage 
aus der EU und Deutschland setzt auch ökonomische Anreize für 
die Produktion und Nutzung von Biomaterialien und Biomasse in 
diesen Staaten.

Teilweise nehmen die Regulierungen der EU diesen Aspekt mit 
auf: Die Richtlinie über erneuerbare Energien39 bestimmt die Nach­
haltigkeitsanforderungen für Biomasse für die Energienutzung auch 
für Biomasse aus dem Ausland und ihre Produktion. Dafür gibt es 
besondere Nachweisverfahren. Besonders die in der Richtlinie ent­
haltenen Regelungen für den indirekten Landnutzungswandel sind 
im Ausland auf heftige Kritik gestoßen und haben Indonesien und 
Malaysia veranlasst, dagegen bei der Welthandelsorganisation (engl.: 
World Trade Organization, WTO) vorzugehen.40

In anderen Bereichen ist die EU ebenfalls bemüht zu verhindern, 
dass die Nachfrage aus der Europäischen Union zu Umweltzerstö­
rungen in anderen Teilen der Welt führt. Die neu in Kraft getretene 
Entwaldungsverordnung41 bestimmt etwa, dass diejenigen, die in der 
EU Rinder, Kakao, Kaffee, Ölpalme, Kautschuk, Soja und Holz bzw. 
daraus hergestellte Produkte in Verkehr bringen, eine Sorgfaltspflicht 
dergestalt haben, dass die Produkte entwaldungsfrei sind.

Ähnliche Aspekte greifen auch das deutsche Lieferkettengesetz42 

und die geplante zukünftige Regelung auf europäischer Ebene43 auf. 
Während diese Regelungen darauf abzielen, die natürliche Umwelt 
in anderen Staaten vor einer durch die Nachfrage in der Europä­
ischen Union weiter geförderten schädlichen Nutzung zur Biomasse­
erzeugung und zur Herstellung von Agrargütern zu schützen, haben 

38 Ludwig et al. sprechen das unter dem Begriff der »Importregelungen« an, vgl. 
Ludwig et al. 2015: 4.

39 Vgl. Fußnote 16.
40 Vgl. World Trade Organization 2021a; World Trade Organization 2021b.
41 Vgl. Entwaldungsverordnung.
42 Vgl. LkSG.
43 Vgl. Europäische Kommission, COM(2022) 71 final.
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andere einseitige internationale Handelsregelungen der EU das Po­
tenzial, Anreize für die Bioökonomie und insbesondere die Nutzung 
von Bioenergie zu setzen. Das gilt insbesondere für den geplanten 
Kohlenstoff-Grenzausgleich.44

Abgesehen von diesen einseitigen, unilateralen Maßnahmen finden 
sich entsprechende Gebote und Vorschriften auch in vielen der zahl­
reichen Handelsabkommen der EU und dort insbesondere in eigenen 
Kapiteln über Handel und Nachhaltigkeit.

Diese vielfältigen Regelungen werfen eine Reihe von Problemen im 
Hinblick auf ihre Kohärenz auf. Insbesondere aber ist hervorzuheben, 
dass über eine Steuerung des Handels allein die sehr viel komplexeren 
und großflächigeren Probleme der Wahrung der Biodiversität und der 
Schutz der Wälder auf globaler Ebene kaum ausreichend gefördert 
werden können.

In Ansätzen nehmen die hier angesprochenen Regelungen bereits 
auf soziale Rechte Bezug und sprechen damit eine weitere Säule der 
Nachhaltigkeit an. So finden sich Vorgaben zur Einhaltung internatio­
naler Arbeitsstandards sowohl in der deutschen als auch in der zurzeit 
diskutierten europäischen Lieferkettenregelung. Die vor allem in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern manifesten Landnutzungskon­
flikte werden allerdings bisher kaum angesprochen. Die Verdrängung 
bäuerlicher Subsistenzwirtschaft und der Nahrungsproduktion durch 
den  großflächigen  Anbau  von  Agrarprodukten  und  Biomasse  für 
internationale Märkte und besonders auch die EU wird bisher erst in 
Ansätzen thematisiert. Hier wäre eine Einbeziehung des Rechts auf 
Nahrung und der Rechte von Bäuerinnen und Bauern45 und indigenen 
Völkern46  sowie anderen traditionellen und lokalen Bevölkerungs­
gruppen hilfreich.

7. Bioökonomie im Recht: Regelungselemente, Tendenzen 
und Defizite

Der Überblick über die einzelnen Regelungsbereiche einschließlich 
der internationalen Bezüge lässt einzelne Regelungsmuster und Funk­
tionen und eine starke Dynamik erkennen.

44 Vgl. CO2-Grenzausgleichssystem-Verordnung.
45 Vgl. United Nations, A/RES/73/165.
46 Vgl. United Nations, A/RES/61/295.
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7.1 Funktionen

Was die verschiedenen Regelungselemente und ihre Funktion anbe­
langt, ist zunächst die Förderung der Bioökonomie zu nennen, die im 
Bereich der Bioenergie durch eigene Quoten für Biomasse zum Aus­
druck kommt. Ähnliches gibt es im Bereich der Elektrizitätsprodukti­
on.  Im Bereich  der  Kreislaufwirtschaft  kommt  sie  indirekt  durch 
Recyclingquoten zum Ausdruck.  Dabei  ist  aber  zu beachten,  dass 
Biomaterialien nicht immer nur gut sind. Eine fördernde Wirkung 
geht auch vom Ökodesign aus. Das gleiche tut das Chemikalienrecht. 
Wie ausgeführt wurde, geht für die Bioökonomie aber auch ein großer 
fördernder Impuls von der zunehmenden Einschränkung der Nutzung 
fossiler Energieträger durch das Klimarecht aus.

Deutlich sind in  allen Regelungsbereichen Einschränkungen zu 
erkennen, die sich auf die Umweltwirkungen der Nutzung von Bio­
ökonomie im weitesten Sinne beziehen. Diese betreffen in erster Linie 
die  Biomasseproduktion.  Es  lässt  sich ein Trend zum Schutz  von 
besonders definierten Teilen des Ökosystems erkennen. Bemerkens­
wert ist im Recht der Bioenergie auch das Ziel der Treibhausgasredu­
zierung. Sie bedeutet letztlich, dass der Einsatz von Biokraftstoffen 
über den Zweck – nämlich die Reduzierung von CO2 – konditioniert 
wird. Ähnliche Regelungen über den Schutz besonders schützenswer­
ter Bestandteile der Biosphäre gibt es im Bereich des Stoffrechts nicht. 
Hier hat sich aber ein allgemeiner Grundsatz der Minimierung eta­
bliert.

7.2 Konvergenzen

In der durchaus dynamischen Entwicklung der Regulierungen zeich­
nen sich zum Teil Konvergenzen der Regelungen in den verschiedenen 
Bereichen im Sinne einer Übernahme von Regelelementen aus dem 
Bereich der Bioenergie in den Bereich der stofflichen Nutzung ab. Ein 
Beispiel dafür ist die Ausweitung des Anwendungsbereiches der Öko­
designregelung, die ursprünglich im Energierecht angesiedelt und auf 
die Verbrauchsminderung zugeschnitten war, nunmehr aber auch für 
andere  Produkte  gelten  soll.  Ein  weiteres  Beispiel  ist  die  erklärte 
Absicht der Kommission, für die Biomasseproduktion zur Herstellung 
von Biokunststoffen die EU-Nachhaltigkeitskriterien aus dem Bereich 
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der Bioenergie zu übernehmen. So heißt es in der oben unter Ab­
schnitt 5.3 (»Die stoffliche Nutzung von Biomaterialien«) erwähnten 
Mitteilung der Kommission zu einem EU-Politikrahmen für bioba­
sierte,  biologisch  abbaubare  und kompostierbare  Kunststoffe  vom 
30. November  2022:  »Biomasse,  die  zur  Herstellung  biobasierter 
Kunststoffe verwendet wird, muss die EU-Nachhaltigkeitskriterien für 
Bioenergie erfüllen«. Präzisierend wird hinzugefügt, »was Treibhaus­
gasemissionen angeht, kann der Bioenergierahmen nicht unmittelbar 
auf  biobasierte  Kunststoffe  angewandt  werden,  da  diese  nicht  zur 
Energieerzeugung genutzt werden.«47

7.3 Defizite und Perspektiven

Die unterschiedlichen und zum Teil weit ausdifferenzierten Regulie­
rungen sehen einen umfangreichen Schutz der Umwelt vor Beein­
trächtigungen durch die Nutzung der Bioökonomie vor. Die weitrei­
chenden Regelungen lassen aber durchaus noch Raum für Verbesse­
rungen: So beziehen sich etwa die Regelungen über Umweltfolgen bei 
der Biomasseproduktion auf den Schutz einzelner wertvoller Teile des 
Ökosystems, tragen aber noch nicht umfassend der zunehmenden 
Beanspruchungen  der  Ressourcen  und  besonders  der  natürlichen 
Ressourcen im Ganzen Rechnung. So wäre es beispielsweise wün­
schenswert, den Flächenverbrauch eingrenzend in Rechnung zu stel­
len und den Schutz der Biodiversität im Allgemeinen hervorzuheben. 
In diese Richtung gehen Überlegungen, über das Erreichte hinaus 
einen allgemeinen Ressourcenschutz vorzusehen. Er könnte etwa als 
Minimierungsgebot in dem Sinne ausgestaltet werden, dass eine Min­
derung des Ressourceneinsatzes vorgegeben wird.

Darüber hinaus wäre eine weitere und kohärente Ausformung der 
Nachhaltigkeitsüberlegungen wünschenswert. Besonders die umwelt­
bezogenen Aspekte kommen in vielen Einzelregelungen zum Aus­
druck. Es wäre aber eine übergreifende Berücksichtigung des Prinzips 
wünschenswert, die die substanziellen Gehalte ebenso wie die Verfah­
ren betrifft.  Schließlich wäre eine kohärente Berücksichtigung der 

47 Europäische Kommission, COM(2022) 682 final: 7.
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sozialen Aspekte wichtig, die über Einzelfragen der Verdrängung der 
Nahrungsmittelproduktion hinausgeht.48

8. Gesetzgebung: Ein Bioökonomiegesetz?

Die  rechtswissenschaftliche  Betrachtung  der  Bioökonomie  be­
schränkt sich nicht auf eine Kritik bestehender Regelungen in den 
Einzelheiten  und  der  Ausweisung  von  Defiziten  und  inhaltlichen 
Vorschlägen. Sie kann auch zu Fragen der Gesetzgebung und der hier 
im Raume stehenden Frage nach einem Bioökonomiegesetz Stellung 
nehmen.

Dabei handelt es sich um eine deutlich andere Perspektive: Die eben 
angesprochenen einzelnen inhaltlichen Vorschläge zu einem wün­
schenswerten Rechtszustand orientieren sich an konkreten Sachge­
sichtspunkten. Die Frage etwa nach der Sinnhaftigkeit eines geson­
derten Bioökonomiegesetzes ist damit noch nicht beantwortet.  Sie 
erschließt sich nicht über die Sinnhaftigkeit einzelner Regelungsin­
halte. Stattdessen geht es darum, ob verschiedene einzelne Regelungs­
vorschläge und -elemente in einem Zusammenhang stehen, der es 
sinnvoll erscheinen lässt, sie zu einer gesonderten und eigenständigen 
Regelung zusammenzufassen. Die Bedeutung eines eigenen Gesetzes 
liegt darin, dass es verschiedene einzelne sachliche Regelungsgegen­
stände in den Kontext eines übergreifenden Themas stellt und damit 
systematisch zuordnet. Außerdem geht die Bedeutung eines Gesetzes 
über die Summe seiner Einzelregelungen weit hinaus: Mit ihm wird 
ein Sachthema im inhaltlichen Gefüge der  Gesetzgebung sichtbar 
eingeordnet. Außerdem fügen sich zu einem Gesetz oft organisatori­
sche, administrative und letztlich auch haushaltsmäßige Strukturen.

8.1 Ein Stammgesetz

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat in seinem »Handbuch 
der Rechtsförmlichkeit« bindende Vorgaben für die Gesetzgebung 
gemacht. Im fachlichen Sinne ist das hier in Rede stehende eigenstän­

48 Zu wünschenswerten, weitergehenden Regelungen vgl. Salzborn 2022: 322.
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dige Gesetz zu einem besonderen Thema, nämlich der Bioökonomie, 
als »Stammgesetz« anzusehen. Dazu heißt es:

»Unser komplexes System von Rechtsvorschriften muss immer wieder 
an neue Entwicklungen angepasst werden, indem vorhandene Regelun­
gen geändert, neu geordnet oder gänzlich neue Regelungen geschaffen 
werden. Die Frage, wann man Regelungen zu einem eigenständigen 
Regelungswerk zusammenfasst, ist oft nicht leicht zu beantworten. 
Als Faustregel gilt: Die Regelung eines Sachverhaltes durch ein neues 
Stammgesetz bietet sich immer dann an, wenn die geplanten Vorschrif­
ten miteinander zusammenhängen, wenn sie sich sinnvoll von bereits 
geregelten Materien abgrenzen lassen oder wenn sie von besonderem 
öffentlichen Interesse sind. Wenn bereits anderweitig getroffene Rege­
lungen nicht in das neue Stammgesetz übernommen werden, muss man 
prüfen, ob sie angepasst oder aufgehoben werden müssen.«49

Mit den Aspekten der Eigenständigkeit, des inneren Zusammenhangs 
und der Abgrenzung zu anderen Regelungsmaterialien sind in der Tat 
wichtige Kriterien für die Sinnhaftigkeit eines eigenständigen Stamm­
gesetzes beschrieben.

8.2 Ein Stammgesetz für die Bioökonomie?

Gegen ein solches Stammgesetz könnte man zunächst einwenden, dass 
die Fragen der Bioökonomie schon in verschiedenen anderen gesetz­
lichen Kontexten, etwa dem Energierecht, dem Produktrecht und dem 
Kreislaufwirtschaftsrecht geregelt sind. Auf der anderen Seite fällt auf, 
dass es übergreifende Regelungsmuster gibt und dass sich Linien einer 
Vereinheitlichung oder Parallelisierung finden: Wie geschildert wur­
de, finden die Vorschriften über den Schutz schützenswerter Ökosys­
teme  bei  der  Biomasseproduktion,  die  zunächst  im  Energierecht 
entwickelt wurden, mittlerweile durch eine Verweisung auch im Pro­
duktrecht Anwendung. Ebenso ist der Anwendungsbereich der ur­
sprünglich im Energierecht entwickelten Regelungen über das Öko­
design inzwischen auch auf Bereiche der Produktregelung erstreckt 
worden. Dies lässt ersichtlich werden, dass man sehr wohl Regelungs­
zusammenhänge erkennen kann.

Allerdings ist fraglich, ob ein Stammgesetz, das solche Zusammen­
hänge herstellt, sinnvollerweise unter dem Begriff der Bioökonomie 

49 Bundesministerium der Justiz 2008: Rn 320.
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stehen sollte. Für diesen komplexen und dynamischen Regelungsbe­
reich werden auch thematisch anders zugeschnittene Stammgesetze 
vorgeschlagen. Neben einem Landwirtschaftsgesetz verdient hier be­
sonders der Vorschlag eines Ressourcenschutzgesetzes Beachtung.50 

Letzteres  wurde mit  seinen europarechtlichen51  und völkerrechtli­
chen52 Kontexten durch Gutachten des Umweltbundesamtes (UBA) 
bis hin zu konkreten Regelungsvorschlägen für die deutsche Gesetz­
gebung53  skizziert.  Zu  erwähnen  ist  auch  eine  interinstitutionelle 
Vereinbarung  in  der  EU  zur  Nachhaltigkeit,  die  Martin  in  ihrer 
Untersuchung vorschlägt54 und die zu der Überlegung Anlass bietet, 
ob nicht gar ein Nachhaltigkeitsgesetz geschaffen werden sollte.

Ob die Bioökonomie ein eigenständiges Gesetz verdient, bemisst 
sich auch an den dahinterstehenden Zwecken, die mit dem Gesetz 
verfolgt werden sollen. Hier ist in Rechnung zu stellen, dass die 
EU und Deutschland mit ihren Strategien dem Thema sehr deutlich 
einige Bedeutung zugemessen haben. Die Strategiedokumente sehen 
aber selbst die Förderung der Bioökonomie keineswegs als Selbst­
zweck: Sehr deutlich wird die Bioökonomie in den Kontext des 
Klimawandels, der Rohstoffpolitik, der Kreislaufwirtschaft und der 
Nachhaltigkeit gestellt. Trotz des mit ihr verbundenen Wandlungs­
prozesses kann man die Bioökonomie jedoch nicht als eine Schlüs­
selinnovation sehen, der durch die rechtliche und politische Absi­
cherung der Weg gebahnt werden müsste, wie dies beispielsweise bei 
den Gentechnik der Fall gewesen ist. Ein zwingender Grund für ein 
spezifisches Bioökonomiegesetz ergibt sich weiterhin auch nicht aus 
Besonderheiten der Regelungselemente oder des Zusammenhanges 
zwischen ihnen. Viele der oben angesprochenen Regelungselemente 
haben enge Bezüge zu verwandten bzw. übergeordneten Themen, 
etwa dem Ressourcenschutz und der Nachhaltigkeit. Insgesamt ist 
damit zurzeit kein zwingender Bedarf für ein eigenständiges Stamm­
gesetz für die Bioökonomie zu erkennen.

50 Vgl. Salzborn 2022: 322.
51 Vgl. Sanden 2015.
52 Vgl. Bodle et al. 2021.
53 Vgl. Roßnagel / Hentschel 2017.
54 Vgl. Martin 2021: 409 ff.
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